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AZ L14.421-01/749 

ANTRAG Nr. 37/11 

nach § 17 GeschO 
 

Betr.: Kirchengemeindetag 

Eingebracht in die Sitzung der 14. Landessynode am _________________ 

Beschluss vom _________________ 

A. Verweisung an 
 

B. Annahme: 

 einstimmig  

 mit Mehrheit 

 bei ____ Jastimmen, ____ Neinstimmen, ____Enthaltungen 

  Ablehnung  
 

C. Antrag zurückgezogen 
am _______________ 

 

 
Die Landessynode möge beschließen: 
 
„Der Oberkirchenrat wird gebeten, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen bzw. ggf. der 
Synode Vorschläge dazu zu unterbreiten, dass der Kirchengemeindetag bei Themen, die die Kir-
chengemeinden betreffen, gehört wird.“ 
 
 
Begründung:  
 
Die Landessynode hat die Aufgabe, Gesetze zu machen, die die Kirchengemeinden unmittelbar 
betreffen. Dazu ist es wichtig, dass eine Vertretung der Kirchengemeinden gehört wird. Als Vor-
bild könnte hierbei die Pfarrervertretung gelten. 
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